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Anlage



- 

12 22/3 42/2 633 
12/1 (teilweise) 23 42/3 633/1 
12/5 (teilweise) 26 42/4 634 
15 27 43 68 (teilweise) 
15/1 28 44 68/1 (teilweise) 
16 29 45 680 
16/1 29/1 45/1 681 
124 (teilweise) 31 45/2 681/1 
131/1 (teilweise) 33 46 683 
150 (teilweise) 34 46/1 683/3 
161 (teilweise) 34/2 47 683/4 
168 35 48 684 
168/1 35/1 49 685 
168/2 35/2 50 686 
169 35/3 51 686/1 
169/1 36 52 688 
17 36/2 53 688/2 
17/1 36/3 55 689 
170 37 55/1 690 
171 37/2 56 694 
176 37/4 58 695 
176/1 37/5 58/1 695/3 
177 38 59 696 
177/2 38/1 60 709 (teilweise) 
177/3 39 61 819 
178 39/1 61/1 824 
18 41/4 67/1 (teilweise) 832 (teilweise) 
18/1 41/5 629 832/2 (teilweise) 
20 42 (teilweise) 629/3 833 (teilweise) 
21 42/1 630 834 

22/1 630/1 835/1 (teilweise) 



Stadtplanungsamt 

Stadt Esslingen 
am Neckar 

Ausführliche Begründung 

Ausgangslage/Anlass und Ziel der Planung 

Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat in seiner Sitzung am 22.01.2020 die Aufstellung der Bebau­

ungsplan-Ergänzung Hauptstraße/Regelungen zur Art der baulichen Nutzung im Stadtteil 111 „Zell" 

nach§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch beschlossen. Maßgebend ist der Lageplan des Stadtplanungsamtes 

Esslingen am Neckar vom 16.12.2019. 

Innerhalb dieses Geltungsbereichs sollen zusätzliche Regelungen zur zulässigen Art der baulichen 

Nutzung ergänzt werden. Ziel ist, die Qualität des Stadtraums zu sichern und zu befördern sowie Miss­

stände zu vermeiden. Außerdem sollen Nutzungen, die der integrierten Lage nicht entsprechen oder 

das Potenzial haben, sich negativ auf den Städtebau, das Ortsbild oder die Wohnqualität auszuwir­

ken, ausgeschlossen werden. Anlass für die Planung war ein Antrag auf Errichtung einer beleuchteten 

Plakattafel mit wechselnder werblicher Nutzung. Im näheren Umfeld befanden sich im Jahr 2020 be­

reits zwei Plakattafeln. Im Plangebiet sind zahlreiche weitere potenzielle Standorte bzw. Hauswände 

vorhanden, die sich aus gewerblicher Sicht zur Aufstellung bzw. Anbringung von Plakattafeln eignen 

könnten. Mit dem Aufstellen von weiteren großflächigen Werbeanlagen, was in der näheren Umge­

bung durchaus möglich wäre, wären erhebliche negative Auswirkungen auf das Stadtbild und in der 

Folge ggf. Trading-Down-Effekte verbunden 

In zwei der drei Bebauungspläne innerhalb des Geltungsbereichs der Veränderungssperre sind keine 

Regelungen hinsichtlich der Zulässigkeit von Werbeanlagen enthalten. Mit dem Aufstellen von weite­

ren großflächigen Werbeanlagen wären erhebliche negative Auswirkungen auf das Stadtbild und in 

der Folge Trading-Down-Effekte verbunden. 

Hinzu kam der Antrag auf Errichtung einer großflächigen Werbeanlage als selbstständige gewerbliche 

Hauptnutzung im Bereich der Hauptstraße, der Anlass für diese Veränderungssperre ist. 

Im Rahmen des Bebauungsplanaufstellungsverfahrens soll ebenfalls geprüft werden, in wie fern auch 

die Zulässigkeit anderer Nutzungen mit Störpotential reguliert werden soll. 

Wesentliche Planungsinhalte der Bebauungsplan-Ergänzung 

In den besonderen Wohngebieten (WB) werden Werbeanlagen als selbstständige gewerbliche Haupt­

nutzungen sowie Anlagen, Betriebe und Einrichtungen, die der gewerblichen Unzucht dienen 

ergänzend ausgeschlossen. In allen Mischgebieten (MI) werden Werbeanlagen als selbstständige ge­

werbliche Hauptnutzungen, Anlagen, Betriebe und Einrichtungen, die der gewerblichen Unzucht 

dienen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten im Sinne des§ 4a Abs. 3 Nr. 2 

BauNVO generell unzulässig. 
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